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Dieselbe fiel dahin aus, daß der Abt von Frienisberg jährlich
statt des Pfundes oder statt 20 Schillingen nur 12 ß. an
Fraubrunnen bezahlen, dafür aber von Frau Mechthild und
dem Convent von Brunnadern ein sür allemal bis zur nächsten

Osterwoche 6 K empfangen sollte').
Mit diesem Spruch war endlich der langwierige Streit

mit den Cisterziensern zu seinem Abschluß gekommen. Die
Stiftung der Frau Mechthild war nun rechtlich gesichert, mit
den erforderlichen Mitteln zu ihrem Bestand nnd Gedeihen
hinreichend ausgestattet, die kleine Zahl der ersten
Bewohnerinnen begann sich durch neue Aufnahmen allmählig zu
erweitern, und es schien, als ob die edle Stifteritt von ihren
vielen Anstrengungen und ihren Kämpfen mit dcr Menschen

Habsucht und Mißgunst nun endlich in der Stille und
Zurückgezogenheit ihres in reizender Lage und wundervoller Fernsicht

gegründeten Klosters werde ausruhen, Lönnen. Ta brachen

plötzlich äußere, politische Stürme herein, welche Alles wieder
in Frage stellten und die frommen Schwestern ihren kaum

bezogenen Wohnsitz wieder zu verlassen nöthigten.
Doch wir sind damit zu einer neuen Epoche unserer

Klostergeschichte gekommen, deren Darstellung ich einem

späteren Vortrage ausbehalte.

II.

Marienthal auf der Insel und der Ankauf des Judenkirchhofs.

Der Ort Brunnadern, wo die Dominicaner in Bern
auf den Wunsch und mit dem Gelde der Frau Mechthild von
Seedorf ein Frauenkloster erbauten, hat den im I. 1286 in
dasselbe eingezogenen Schwestern auf lange Zeit seinen Na-

') J.-A., Nr. 26.
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men geliehen. Die Congregation nannte sich „die Scim-
mnng der Schwestern in Brunnadern" auch dann

noch, als sie längst diesen ihren ersten Wohnsitz verlassen

hatte und in die Stadt gezogen war. Daß Brnnnadern
aufgegeben wurde, weil das Kloster in einer Zeit kriegerischer
Unruben ein Raub der Flammen wnrde, und zwar bevor

noch ein Decenninm seit seiner Gründung verflossen war, ist

historisch gewiß, weniger sicher ist der Zeitpunkt, wann dieß

Ereigniß stattfand. Eine Urkunde vom Jahr 1347') spricht
von den noch stehenden Mauertrümmern des Klosters Brunnadern,

„welches in einem Kriegslärm zerstört worden sei"
(quvc! oluuslrum per ßuerrarum strepitum luit gestruetum).
Man setzt gewöhnlich, und nicht obne Wahrscheinlichkeit, den

Zeitpunkt dieser gewaltsamen Zerstörung des Klosters in das

I. 1288, also schon in das zweite Jahr nach seiner Gründung

nnd man kqnn sich dafür auf eine Stelle unseres
bernischen Chronisten In stinger berufen, der bei Anlaß der

zweimaligen Belagerung Berns im Sommer und Herbst 1288
auch des Klosters Brnnnadern mit folgenden Worten gedenkt:

„Zu den Zitten das Frowen-Closter Predier-Ordens, das da

heißet in der Insel, war gelegen zu Brunnadern; und als
der vorgenannt römsch Küng die Statt Bern bekriegen und

beligen wollt, da wichent die frommen frowen von dannen

und kament har gen Bern in die Statt, da sie noch von
Gottes Gnaden in gnten Ehren sind." Was liegt nnn näher,
als der Gedanke, daß das von seinen geflüchteten Bewobne-
rinnen verlassene Kloster dasselbe Schicksal erfuhr, welches

nach dem ausdrücklichen Zeugniß der ironies de Lern« den

beiden Spitälern vor dem untern und dem damaligen obern

Thot (unserm heutigen Käfichthurm) zu Theil ward, daß es

nämlich von dem erbitterten Feinde eingeäschert wurde? Und
dennoch möchten gegen diese Annahme Zweifel aufsteigen,
wenn man liest, daß im I. 1291 die Schwestern statt daran

zu denken, ihr angeblich verbranntes Kloster wieder aufzu-

' ') J.-A., Nr. 77.
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bauen, was doch vor Allem nöthig gewesen wäre, sich in
dem bereits früher erwähnten Brittenried in der Gemeinde

Mühleberg neue Liegenschaften kauften. Der Kaufbrief vom

Dienstag vor Palmsonntag (10. April) ') betrifft 4 Schupposen

und ist ausgestellt von der Wittfrau Willeburgis
von Oberbnrg und ihrem Sohn Johannes, Bnrger
von Bern, als Verkäufern, an die Congregation der Schwestern

in Brunnadern, die ihnen dafür 27 Bernpfund in
baarem Gelde ausbezahlt hatten. Diese 4 Schupposen waren
früher Eigenthum der Kirche von Franencappelen (oapells
in forest«) gewesen, von der sie » Jahre vorher der Gatte
jener Willebnrgis, Johann von Obcrburg, um denselben

Preis erstanden hatte; auch dieser Kaufbrief ist noch

vorbanden ^). Im Herbste desselben Jabres (129l) bezahlte

dann Brunnadern ans einen schiedsrichterlichen, Spruch hin
dem Nonnenkloster Franencappelen noch 3 ss Entschädigung

für gewisse Gefälle, welche auf einer jener in Brittenried
erstandenen Schupposen hafteten: die von der Aebtissin Minna
von Bnnsch und dem Convent von Franencappelen
ausgestellte Quittung ist datirt von Michaelis 1291 «). Würden
nun wolil die Francn zu Brunnadern an einem so entlegenen
Orte Grundeigenthum gekauft, d. h. vorräthiges baarcs Geld
angelegt haben, während ihr Kloster in Asche lag und sie

selbst keine feste Wohnstätte hatten? Ferner lehrt uns die

spätere Geschichte des Klosters, daß dergleichen Ankäufe in
der Regel dann geschahen, wenn eine Aufnahme in die

Congregation stattgefunden nnd die neu Eintretende eine Baar-
summe als Einkaufsgeld in das Klostergnt mitgebracht hatte.
Würden nun wol neue Aufnahmen geschehen sein, wenn die

Schwestern noch immer ohne Kloster gewesen wären? Denn
in der Stadt hatten sie damals noch keines nnd Marienthal,

') Jns.-A., Nr. 27.
2) Jns.-A., Nr. 22, ein Victim, des Probstes von Jnterlachen, g ct.

vigil. Cucire, g. 1Z91.
5, Jns.-A., Nr. 23.
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Welches sie gleich nach der Zerstörung Brunnaderns außerhalb

der Stadtmauern gründeten, war damals noch nicht
gebaut. Aber noch mehr. Im Mai des I. 1293 kauft die

Aebtissin Mechthild t/s /ttM im Namen ihres Conventes,
von Ulr. von Gisenstein, Burger zn Bern, nm 30 Bernpfund

mebrere Felder und Weinberge ans der Anböhe des

Altenberges, oder, wie es die Urkunde etwas undeutlich
bezeichnet: „anf dem Berge jenseits dcr Aare, der gegenüber
der Stadt, und demjenigen der gegenüber dem Predigerkloster

liegt." Daß unter dem letzteren der Altenberg verstanden

ist, unterliegt keinem Zweifel; unter dem mons «ppositus
villi« IZornviisi könnte auch der Obstberg gemeint sein, aber

wahrscheinlich bedeutet bier die villu Lernsnsis, von der das

Predigerkloster noch unterschieden wird, die Altstadt bis

zum ehemaligen Stadtgraben, und der ihr gegenüber liegende

Berg ist in diesem Fall die östliche Hälfte des Altenberges.
Tort also erwirbt die Aebtissin von Prunnadern einen Acker,
der an den Weinberg des Nikl. Frieso und an ein Feld
der Kirche des h. Niklaus zu Bolligen, anf der andern Seite
an die Stadtallmend anstößt; dann einen andern Acker, der

ebenfalls an jenen Weinberg angrenzt, endlich alle Ländereien

auf der Höbe gegenüber dem Predigerkloster, die bisdahin
meist mit Reben bepflanzt gewesen seien, nebst der halben

Halde, die nach der Aare zu liege. Auch mit diesem
Erwerb will sich die Vorstellung eines gleichzeitig in Ruinen
liegenden Klostergebändes nicht wohl reimen. Zum Ueberfluß

besitzen wir aber noch aus dem letzten Monate desselben

Jahres (1293) ein Schreiben des ein Jahr vorher zum
römischen König erwählten Adolf's von Nasfan, von Offenburg
ans datirt, welches die Schwestern von Brnnnadern, ihre
Klosterstätte und Alles, was sie an Personen und Gut be-

') Jns.-A., Nr. 29: «ggrum unum silum ullrg ^riirim ill monte
apposito villss Lerususi — item ornnss terrss — siiiis uilrs
priviiominatum tMvium in monts opposito ciomui krstrulu
I>rssl!ic:kitoriiM uernsllsium.«
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sitzen, in seinen und des Reiches Schirm aufnimmt und ihnen

Vollmacht gibt, ihren Klosterbau zu erweitern, wie es Zeit
und Umstände erfordern mögen'). Jbr Kloster heißt in
diesem Schreiben mongsterium in Lrunimciern iuxla Lerimm,
es ist als noch vorhanden vorausgesetzt und nur von einer

Vergrößerung (potestss «regni sivo loeum veslrum ciilg-

WM), nicht von einem Wiederaufbau desselben ist dabei

die Rede. — Wir muffen demnach voraussetzen, daß in den

Kriegsjahren 1288 und 1289 die Frauen zwar innerhalb der

Stadt eine Zufluchtsstätte gesucht und gefunden batten, in
den folgenden Jahren aber in ihre vom Feinde verschont
gebliebene Wohnung in Brnnnadern zurückgekehrt seien nnd
dieselbe noch bis zum I. 1293 ungestört bewobnt hätten. Zu
Anfang des Jahres 1295 war aber bereits das Kloster ans
der Aarinsel erbaut, denn König Adolf nimmt während
seiner mehrtägigen Anwesenheit in Bern zu Ende Februars
12952) dasselbe als eine „novs plsntätio orioni seu mona-
sterii Sanotimomslium insulse ^rsris lluvii props Hemsin"
ebenso in seinen und des Reiches Schirm ans, wie er zwei
Jahre früher das Kloster Brnnnadern in denselben
aufgenommen hatte. Dies Letztere muß also in der Zwischenzeit,
d. h. im Laufe des Jahres 1294 zerstört und sofort der

Bau eines neuen Klosters in größerer Nähe der Stadt
begonnen worden sein. Was können nun dieß für kriegerische

Unruhen gewesen sein, welche im I. 1294 die Einäscherung
Brunnaderns zur Folge hatten? Seit jener Fehde mit König
Rudolf, welche mit der Niederlage und Unterwerfung Bern's
im I. 1289 endigte, lesen wir nur von einer Fehde, welche
Bern mit Hülfe feiner Bundesgenossen Biel und Murten
gegen das Habsburgische Freiburg nnd dessen Verbündete führte,
und zwar scheint dieselbe mit 1291, d. h. mit dem Todesjahre

Rndolf's von Habsbnrg, wo Bern sich den Grafen von
Savoien zu seinem Schirmherrn bestätigen ließ, begonnen

') Jns.-A., Nr. 30.
2) Jns.-A., Nr. 36, mit dem kaiserl. Siegel.



- 29 —

und ihren tieferen Grund eben in dem Antagonismus der

Häuser Savoien und Habsburg gehabt zu haben. Die Fehde
wurde durch wechselseitige Raubzüge, Brand, Wegnahme von
Kausmannsgütern und anderweitige Schädigung an Leben

und Eigenthum geführt, und daß dabei auch Klöster und
Kirchen nicht geschont wurden, erhellt aus dem Schadenersatz,
welchen die Freibnrger im I. 1293 dem Abt und Convent
von Gottstatt dasür leisten mußten, daß einige der Ihrigen
die Kirche und andere den Religiösen zu Gottstadt gehörende

Häufer zu Cappelen bei Aarberg verbrannt hatten'). Bei
Anlaß eines solchen Streifzuges, wie er namentlich von den

mit Freiburg verbündeten Herren von Montenach vom Schlosse

Velp aus leicht in die nächsten Umgebungen der Stadt
unternommen werden mochte, könnte nun leicht das Kloster Brunnadern

ein Raub der Flammen geworden sein. Nur müßte
dies schon im I. 1293, oder wenigstens in den ersten Tagen
des Jahres 1294 geschehen sein; denn im Februar 1294
traten bereits Abgeordnete der beiden Räthe Bern und Freiburg

in Laupen zusammen, um sich über ein Schiedsgericht

zu verständigen, welches den wechselseitig zugefügten Schaden
ausmitteln und die dafür zu leistende Entschädigung bestimmen

sollte, und dies setzt voraus, daß damals bereits
vollständige Waffenruhe eingetreten sei2).

Es bleibt indessen noch eine andere Erklärung der
Zerstörung Brunnaderns möglich, welche mit chronologischen

Schwierigkeiten weniger zu kämpfen hätte, als die eben

versuchte. In den, leider nur sehr dürftigen, historischen
Notizen die wir über die frühesten Schicksale der Stiftung der

Frau von Seedorf theils in der Pergamenthandschrift der

Stadtbibliothek, theils in dem Zinsbuch der Insel von 1466

aufgezeichnet finden, heißt es in Beziehung auf die Ueber-

siedlnng der Klosterfrauen von Brunnadern nach der Aarinsel

>) Sol. Wochenblatt 1823, S. gl. Fetscherin, Abh. des histor.
Ver. des Cant. Bern, II, 74.

2) S. Fetscherin a. a. O. S. 09 f.
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mit einer auf eine gemeinschaftliche Quelle hindeutenden

Uebereinstimmung in den Ausdrücken, in der ersten: „Darnach

als dis Closter (Brunnadern) etliche Jar gestanden was
und die swestern Gott dem Herren mit Andacht gedienet

hatten vil zit, da kam es darzu, das das Closter von uufrid
zerstört ward, als du findest in der cronica, an dem blat —"
Die Blattnummer, auf die verwiesen werden soll, ist leer

gelassen und von dieser Klosterchronik selbst, welche den

ausführlichen Bericht enthielt, ist leider keine Spnr mehr
vorhanden. — Jn dem Zinsbuch beißt es: „Wo dis closter

etlich Zit gestanden war, da ward es von nnfrides wegen
zerstört und nf der Hofstat Brunnadern ganz abgetan, nnd
ward darnach ein ander closter gebuwen enent der Ar und

hinter gegen predigercloster." Man wird bemerken, wie

diese beiden Gewährsmänner, nnd vermuthlich auch jene

verschwundene Kloster-Chronik, aus der sie beide geschöpft
haben, nicht einen Krieg oder feindlichen Ueberfall, sondern

Unfrieden, als Veranlassung zu der Zerstörung Brunnaderns

bezeichnen und zwar auf eine Weise, daß dabei

ebensogut an bürgerliche Unruhen und Parteikämpfe, als an

innere Zwistigkeiten und Spaltungen gedacht werden kann,

sei es im Schooße der Corporation selbst, oder zwischen ihr
und ihren Ordensoberen oder endlich zwischen dem Kloster
und der Bürgerschaft. Auf die zuletzt genannte Annahme

führt aber vor den beiden anderen, daß, wie wir sehen

werden, anch das neuerbaute Kloster auf der Aarinsel
dasselbe, Schicksal hatte, wie Brunnadern; kaum erbaut und
unter des Reiches Schirm gestellt, wurde es verbrannt nnd

zwar nach den ausdrücklichen Angaben der gleichzeitigen
Urkunden, von etlichen übelwollenden Bürgern der Stadt selbst,
deren Bestrafung der Kaiser, wie es scheint umsonst, in einem

noch vorbandenen Schreiben an Schultheiß und Mibe mit
großem Nachdruck verlangte?') Könnte nun nicht dieselbe dem

Kloster feindselig gesinnte Partei auch schon den Brand von

') Jns.-A., Nr. 38.
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Brunnadern verschuldet haben? Es würde diese Vermuthung
erst dann einige Wahrscheinlichkeit gewinnen, wenn wir in
den Ereignissen des I. 1294 irgend einen Anlaß zu jener
Mißstimmung zwischen den harmlosen, von der Welt
abgeschiedenen Klosterfrauen und der Bürgerschaft, oder wenigstens
einem Theil derselben, aufzufinden vermöchten. Nun lehren
uns die wenigen ans diesem Jahr erhaltenen Urkunden in
Verbindung mit einer gelegentlichen Notiz unserer Pergamenr-
handfchrift, daß gerade dies Jahr 1294 für die innern
Verhältnisse des Klosters von großer Bedeutung war. Erstlich
wurde das Kloster Bruunadern von dem jeweilen um Pfingsten

abgehaltenen Generalcapitel der Dominicaner, welches

diesmal unter dem Porsitze des Ordensgenerals Stcpbanus
zu Montpellier versammelt war, in den Orden aufgenommen
und demselben einverleibt'). Warum erst jetzt, da diese

Incorporation gewiß schon in den Wünschen nud Absichten der

Stifterin lag? Wir wissen es nicht. Vielleicht hinderten die

vorhergegangenen Kriegsjahre die Dominicaner in Bern
an einer Beschickung des Capitels. Oder hatte sich nach

dem erfolgten Tode der Stifterin, deren Name zum letztenmal

in einer Urkunde von 12L8 (XVI Kgl. 1289) erscheint,
der alte Tedlinger Geist wieder geregt und sträubte sich gegen
eine strengere Disciplin und den blinden Gehorsam gegen
Ordensobere? Genug — die Einverleibung in den Ordensverband

geschah erst in dem genannten Jahre nnd eine nächste

Folge davon war, daß dem Kloster von dem Generalvicar
ein Beichtvater geordnet wurde in der Person des Bruders
Cuno von Jegenstorf, der in seinem Ernennungsschreiben
(d. d. 22. October ohne Jahrzahl) ^) noch ohne besonderen

Titel, später aber wiederholt als Prior des Dominicaner-

') Jns.-A., Nr. 32. Die Schwestern werden darin sorores clg vruun-
!><leru iuxl» vsrn«m, llvoessis I.gus!>nllsnsis iv Leutonis

genannt, wo die nähere Bestimmung clvoeesis I.gusgniisiis!8 nicht

auf das Kloster, das im Constanzer-Bisthmn lag, sondern auf vsrns
sich beziehen muß, wenn nicht vielleicht ein Irrthum untergelaufen ist.

2) Jns.-A., Nr. 33.
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Convents in Bern erscheint. — Allein von einer viel
wichtigeren und durchgreifenderen Verfügung des Ordenscapitels
gibt uns die Pergamenthandschrift in folgenden Worten Nachricht:

„Da nun das Closter incorporili ward Predigerordens,
als du findest in der Cronica, da gab inen der General
Swestern des Ordens von dem Closter zu Zürich geuannt
Oetenbach, nnd eine ward gesetzct zu einer Priorin" (sie
hieß Anna, die drei übrigen werden nur mit den

Anfangsbuchstaben bezeichnet) — dis vier Swestern lament von Zürich
und lebten geistlichen."

Man sieht aus diesen wenigen Worten, daß in dem

Jahr 1294 mit dem Kloster Brnnnadern eine Totalreform
vor sich ging. Durch die Einverleibung in den Orden kam

dasselbe unter die Gewalt und Verwaltung der Meister und
Provinziale des Ordens und diese hatten nicht allein das
Recht der Aufsicht, das durch jahrliche Visitationen ausgeübt
wurde, sondern sie konnten auch die Vorsteherinnen eines

Klosters, Priorin und Suppriorin, einsetzen nnd absetzen,
und mit den einzelnen Gliedern eines Conventes Versetzungen
in andere Klöster vornehmen '). Von diesem Rechte hatte
nun also der Provinzial auch in Ansehung Brunnaderns gleich
nach dessen Incorporation Gebrauch gemacht und die ganze
Vorsteherschaft verändert. Eine solche Reform erlitt das

1) v. Sollen« cog. Negulsr. IV, p. 68: Deolsrsmus, quoci
monusleris sororum eurse orclinis ooinmissa et in posterum
eomilleng» iuxl« privilegia apostolus sub eur» sunt «e re-
Aiming st msgislerio mggislri Orclinis st kiiorum provine!-
Älium sou giiorum lrulium clieli (Ircliois, quiuus «sin eursni
«ommiserinl, atque idem msgisler et provinciales prsvclieii per
se vol per alios clebenl el possunt eaclem monasteri» iuxla
Lousliluliones prsegieli Orclinis reguläre el guusruare, atque
es lum in espilibus, lum in meinbris visitare el eorrigero
sc relormsre, Sorores, priorissas, 8»Kpriorissss el 0l5i-
eisles, nee non eonversos el lamiiiares iiiiileir. insliluers,
clesliluere, mutare, lranslerre el alia orclingre, slque etiam
sun pcenis, qua? eis viciebunlur, msuclare el slsluere, prout
seouiMum veum viclsrint expeclire ele.
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Kloster noch einmal im Laufe des 15ten Jahrhunderts, als
im I. 1439, nach Einführung einer^ strengern Disciplin fünf
Schwestern aus dem Steinenkloster von Basel nach Bern verfetzt

und zwei von ihnen zu einer Priorin und Subpriorin
bestellt wurden. Es scheint also, daß auch im I. 1294 die
Ordensobern es für nöthig erachteten, die Congregation von
Brunnadern in Haupt und Gliedern zu erfrischen und daß

sie ihr daher aus einem verwandten Kloster, das den Wünschen

und Forderungen des Ordens in höherm Grade
entsprach neue Lebenselemente zuführten. Ob vielleicht der
Tod der bisherigen ersten Aebtissin des Klosters,
Mechthilde cke KM, diese Aenderung begünstigte? sie erscheint

noch in dem Kaufbrief der Altenberg-Güter von 1293 —
oder ob dieselbe bei diesem Anlaß beseitigt wurde? — wir
wissen es nicht. Allein die Möglichkeit muß zugegeben werden,

daß der Unfriede, den unsere Documente als Ursache
der gewaltsamen Zerstörung Brunnaderns angeben, mit diesen
damit gleichzeitigen Reformen irgendwie in Zusammenhang
stand, sei es als vorausgehendes Motiv zu denselben, sei
es als eine unmittelbare Folge davon, sofern die unterliegende

Partei der Congregation, wenn sie aus Einheimischen
bestand, den aufgedrungenen Fremden gegenüber vielleicht
ihre Gönner nnd Mitinteressirten unter der Bürgerschaft hatte,
die dann nach der Rohheit der damaligen Zeit ihrem Aerger
und Haß durch Brand und Zerstörung der geweihten Stätte
Luft machten. Mag nun die erste oder die soeben genannte
Vermuthung der Wahrheit näher kommen, so viel ist gewiß,
daß bei der Anwesenheit König Adolf's in Bern das neue

Kloster auf der Aarinsel bereits, gebaut war. Nach dem von
ihm den letzten Febrnar 1295 ausgestellten Schirmbrief macht

er der Priorin und dem übrigen Convent die neue Pflanzung
mit ihrer Hofstatt und» dem Grund und Boden, auf dem

sie stand und was davon noch zu allfälligen Erweiterungen
nöthig sein möchte, zum Geschenk; denn da die MHbette
und die darin liegenden Inseln als freier Reichsbodcn

betrachtet wurden, so konnte Grund und Boden des auf einer
Archi» des hist. Vereins. «

IV. Bd. I, Heft. 6
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Aclrinseî erbsuM Klosters allerdings Gegenstand einer kaiserlichen

Schenkung few. Er erchetlt überdies demselben den

riSuM Namen Märienthal'), ein Namen, den auch andere

Wfter verschiedVntt Orden — in der Ober-Lausitz, im Braun-
schwsigifche«, im MttichttkBisthum und anderswo — trugen,
de? aber itt Bern M popular geworden sein muß, denn er
erscheint allei» in dieser Urrunde; im gemeinen Leben hießen
die Schwestern kurzweg die Insel-Schwestern.

Wo ist aber diese Insel zn suchen? Darüber lasten uns
unsere beiden Subsidiär-Quellen nicht im Zweisel. Etwas
unbestimmt drückt sich zwar die Pergamenthandschrist aus,
wenn sie ihre bereits oben mitgetheilte Erzählung mit den

Worten fortsetzt: „da erwürbent sie von dem römischen Küng
Adölfus ein ander Closterftat und buwten ein Eloster an
dem Wasser der Ar gelich als ein Insel nnd ward das Closter
geheißen Marienthal in der Insel." Desto deutlicher
kautet der Bericht de« Zinsbuches: „und wart darnach ein
Mder Eloster gevuwen enent der Ar und hinter gegen
predigercloster." DKse letzte Ortsbestimmung weist uns
ganz deutlich auf die Niederung hin, die sich am Fuße des

Altenbttgs hinzieht, und wenn sich da gegenwärtig auch keine

JKsel mehr vorfindet, fo müssen wir annehmen, daß damals
das angeschwemmte Erdreich oder die Kiesbank, aus der sich

jetzt eine Röthfärbttei befindet, noch durch einen schmalen
Flußarm vom Ufer getrennt war und also nach dem Ansdrnck
Vet PergÄtnenthandschrift gelich als ein Insel bildete.
Es fallen damit alle jenen vagen Vermuthungen, welche diese

Kloster-Insel bald nach Bruttnadern, bald in's Dalmazi,
bald auf das Jnfttt an der Matte verlegen wollten, von
selbst dahin. Die Mönche des Predigerklosters mochten
mebrfqche Gründe haben, gerade diese Baustelle
auszuwählen. Die ihnen anveMkute StiftMg lag da unmittelbar
unter ihren Augen; aus der Höhe des Altenbergs und an

') iZnög olsustrum nostra; vovsz imvositionis nomine Vallls
Nsrise ouneupSlui-.
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dem Abhang hatte sich das Kloster vor kurzem schöne Güter
erworben; auch mochte die Nähe der Stadt in diesen

unruhigen und kriegerischen Zeiten eine größere Garantie für
Sicherheit und Hülfe bei drohender Gefahr zu gewähren
scheinen. Allein gerade in diesem letzten Punkte hatte man
sich gröblich geirrt. Denn noch war kein halbes Jahr
verflossen, seitdem König Adolf die von feiner kaiserlichen Huld
so ausgezeichnete neue Stiftung in des Reiches Schutz und

Schirm aufgenommen hatte, so wurde das Jnselkloster von
übelwollenden Bürgern der Stadt selbst von Grund aus
verwüstet. Das vom 7. August aus Fulda datirte kaiserliche

Schreiben an Schultheiß und Rätbe kann sich nicht genug über
einen solchen Frevel verwundern, den eine Abordnung der

Predigermönche aus Bern zur Kenntniß des Kaifers gebracht

hatte, und verlaugt schleunige Bestrafung der Schuldigen
nnd Entschädigung der gekränkten Nonnen. Ueber die Gründe
oder Vorwände zu dieser Gewaltthat vernehmen wir aus
diesem Schreiben ebensowenig etwas Näheres, als aus den

Relationen der Pergamenthandschrift und des Zinsbuches.
Die erstere sagt: „da dis closter unlang gestund, da ward es

von etlichen Kinden der Bosheit ganz und gar stört; also

mußten die Swestern fliehen in die Stat Bern in ein Hus
bi den Predigern, darinnen sie sich enthielten me den 20 jar."
Etwas ausführlicher meldet das Zinsbuch: „darnach als dis
Closter Mariental gebuwen and gestiftet ward, da ward es

von etlichen Kinden der Bosheit ganz zerstört und verbrönnt,
und da wurdent die swestern ganz teilt und ouch das Closter-

gut, als denn wifet das bnch von der stiftung des closters;
aber die da beliben, die saßen wol 20 jar in einem Hus vot
den Predigern und entzugend sich des Ordens uud namen
die sacrament zu der lürkilchen von dem lütpriester." Was
jene „Kinder der Bosheit" zu ihrer UMhat bewog, ist auch

in diesen Notizen nicht bemerkt; daß es Bürger aus der Stadt
waren, sagt ausdrücklich der Kaiser in feiner Beschwerdeschrift,

in der er sie quosclsm mäleuogs ue oivitste vestrs nennt.

Wahrscheinlich hat auch das citirte „Buch von der Stiftung
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des closters," das wol von der mehrmals genannten Ironies
des closters" nicht verschieden war, über die Sache nicht viel

mehr zu berichten gewußt, als hier auszugsweise aus ihm

mitgetheilt ist. Denn die mitgetheilten Worte sind die

sozusagen wörtliche Uebersetzung einer Relation, die wir in einer

noch vorhandenen Urkunde aus dem Jahre 1331 lesen. Jn
diesem Jahre hatten nämlich die Insel-Schwestern ein

Bittgesuch au den päbstlichen Stuhl gerichtet, daß ihnen gestattet

werden möchte, ein Kloster innerhalb der Stadt zu bauen.

Diese Bitte hatten sie in ibrem Schreiben mit folgenden
Worten motivili: es sei einst bei den Mauern der Stadt,
jedoch im Constanzerbisthum (d. h. jenseits der Aare), ein

Kloster gestanden, in welchem die Priorin mit ihrem Convent

eine Zeitlang unter der Aussicht und nach der Regel

der Dominicaner gelebt hätten; dann sei dies Kloster von

einigen Kindern der Bosheit angezündet nnd bis auf den

Grund verbrannt worden, worauf sich die Schwestern in die

Stadt geflüchtet und in ein ehrbares Haus derselben

zurückgezogen hätten; dort hätten sie sich von'der Zeit an unter
der Oberleitung ihrer Priorin löblich nnd ehrbar verhalten,

cmch einige andere Frauen in ihre Innung aufgenommen;
jedoch trügen sie den Schleier nicht und besäßen auch keine

eigene Capelle in ihrer Wohnung, weßhalb sie zu Anhörung
der Messe und zum Empfang der Sacramente theils die

DominicanerUrche, theils andere Kirchen der Stadt zu

besuchen pflegten.
Mit wörtlicher Wiederholung dieser Motive erfolgte dann

von Pabst Johann XXII in einer kl. Bulle, deren vidimirte
Abschrist sich noch im Insel-Archiv befindet, der Auftrags)

J.-A., Nr. 46. »(Zuoct «lim props muros divise viilse, in
Lollstslltiensl tamsu ci^oeesi, quocicksm monsisleri'um luit eon-
struelum, ill quo prselslse, priorissg et eonvenlus, eollaesliv
et instituts- et giiqusmcliu morgige lueruol, vivente» sud
ours et secundum instituts trstrum ordinis prgzdiestorum,
quoique postmoclum prszlslo nionsslerio per nonnutto« jnê-
gîtêêatts Ms« per iueeudium tolsiiler eoneremsl«, dietse
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«n dm Bischof von Lausanne, zu dessen Sprengel nun die

Schwestern gehörten seitdem sie ihren bleibenden Aufenthalt in
der Stadt genommen hatten, den Sachverhalt zu untersuchen,
und wenn er ihn mit den Angaben jener Supplik in
Einklang sinde, im Namen der Cnrie die Bewilligung zu dem

Klosterbau zu ertheilen. Der Bischof Johann von Rosstllon
wandte sich hieraus an Schultheiß und Räthe der Stadt,
und diese bezeugten ihm in einem, ebenfalls noch in vidi-
mirter Abschrift vorhandenen, Schreiben') die vollkommene

Richtigkeit obiger Angaben, die noch einmal von Wort zu
Wort wiederbolt werden.

Es ist nnn klar, daß außer der nähern Bezeichnung der

Wobnuug, in welcher die Franen nach dem Brande ibres

Klosters eine Zufluchtsstätte innerhalb der Stadtmanern
fanden, jene Notizen der Pergamentbandfchrift und des Zins-
bmbes dnrchans nichts Nenes aussagen, das nicht schon in

jenen beiden Schreiben enthalten wäre, und daß sie zugleich

durch Beibehaltung jenes Ausdrucks der „Kinder der Bosheit"
dieselben deutlich genug als ihre gemeinschaftliche Quelle
verrathen.

Was dann die weitere Angabe des Zinsbuches betrifft,
daß nach dem Brande von Marienthal sowohl die Schwestern
als auch das Klostergut getheilt worden und nur Einige von
ihnen beisammen geblieben seien, so finden wir davon eine

theilweise Bestätigung in einer Urkunde von l301^), in

priorisss et eonvenlus sä villani eonlugerunt eandem, se-
que in qusdgm derno Konesl» sita intra finnerhalb^ viiism
prsslatnm reveplsrunt, in qua dieta priorissa dielgzque so-
rore» sub eiusdem priurisssz regimine exluoe morals; sue-
ruut Ittudsbiiiter et doveste, slissque mulieres in suum
consortium receperunl, non tsmeu veium gestsoi, ose «rs-
torium Ksbent in domo prszlsls, sed fréquentant dielorur»
srstrum et «lias divise viliss evelesias pro sudieodis ioidi
divini» oMeiis et reeipiendis ssersmeotis eeelesisslieis.«

') J.-A., Nr. SS.

2) J.-A., Nr. 39.
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welcher eine Catharina von Lauffenburg, Schwester
des Conventes von Brnnnadern, erklärt, sie Habs von ihrer
Priorin, sowie von dem Prior und Convent des

Dominicanerklosters, die Erlaubniß erhalten, in ein regelmäßiges
Kloster des Venedictiner- oder irgend eines andern Ordens
überzutreten und sei mit 5 Schupposen zu Brittenried und
einer einmaligen Bezahlung von 8 Bernpfunden für alle ihre
Ansprüche an das Klostergut ausgewiesen worden. Als Priorin
des aufgelösten Klosters Marienthal erscheint in diesem
Document eine Bertba von Burgdorf, die auch lange Jahre
nachher in den Urkunden in derselben Eigenschaft genannt
wird (zuletzt noch 1329); vermuthlich war also die im Jahr
1294 von Zürich beschiedene und zur Aebtissin ernannte

Schwester Anna nach der Zerstörung Marienthals mit den

drei übrigen Zürcherinnen in ihr ehemaliges Kloster Oeten-
bach zurückgekehrt.

Daß übrigens trotz den durch solche Austritte herbeigeführten

Restitutionen das Klostergut im Ganzen nicht
rückwärts ging, das geht daraus hervor, daß die Schwestern,
welche beisammen geblieben waren, im I. 1323 ernstlich
daran dachten, sich in der Stadt selbst ein Grundeigentum
zu erwerben, auf dem sie mit der Zeit ein neues Kloster
bauen könnten. Als eine durch ihre Lage vor andern dazu

geeignete Stelle erschien ibnen der nur noch spärlich mit
Häusern besente und meist von Gärten eingenommene
südliche Hügelrand der damaligen Neuen stadt. So hieß

bekanntlich der erst seit der Mitte des verflossenen 13.
Jahrhunderts durch Ringmauer und Graben mit dcr alten Stadt
verbundene Stadttheil, der sich heutzutage vom Zeitglockenthurm

bis zum Käsichthurm erstreckt, und zwar baftete dieser
Name zunächst sn der mittlern Hauptgasse, welche zuerst mit
Häufern eingefaßt worden war, und deren Verlängerung
durch die Altstadt bis zum Stalden die Märitgasse hieß.

Hinter der Hauptgasse der Neuenstadt kam gegen Mittag
zuerst die Schinkengafse, die unserer heutigen Judengasse

entspricht; Judengasse wurde dagegen die hinterste Gasse
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genannt, die jetzt die Insegasse heißt. Tie Judengasse uchn-
dete in der Gegend des heutigen Casino dnxch eiy Thor,
welches das Judenthor hieß, in den Zwingelhof (tzqs

heutige Käfichgüßchen) und zunächst an diesem ThonhuM,
zwischen ihm und dem Garten Werner Münzers des âltexn-,

befand sich der ehemalige „Judenkilchhof", der seit d«x

in den 90er Jahren des verflossenen Jahrhunderts erfolgten
Vertreibung der Juden aus Bern in Privatbesitz übergegangen

war. Ter Platz hatte gegen hie GM« zu ein oder zwei

Wohnhäuser, war oben und unten mit einer Muuer ej«.g«-

fußt und stieß gegen -Mittag an die Ringmauer, welche den

Abhang gegen das Marzili M auf eine ähnliche Weife
«infusite, wie wir es noch vor kurzem vor Erbauung des

Bundespalastes in der obern Stadt zu sehen gewohnt war«».

Tiefer ehemalige Judenkilchhof mit den auf ihm erbauten

Wohnuugen uud den dazu gehörenden Gürten, die stch außerhalb

der Ringmauer bis an den MurMweg erstreckten, suchten

nun die Jnselfchw eftern als einen durch Umfang, Luge und

Ummauerung zum Bau eines Klosters vorzüglich geeigneten

Platz von seinen damaligen Besitzern zu erwerben. Ter ganze

Hof mit feinen Wohnungen und Gärten gehörte zu drei
ungleichen Theilen theils den Brüdern von Lindnach, welche

Vs des Areals besaßen, theils dem Rikl. Fries, dem der

übrige Achtel, ebenfalls in Wohnung und Garten bestehend,

gehörte. Der Kauf geschah innert Jahresfrist nach und nach

vom Dezember 1323 bis November 1324, und die Kaufbriefe
sind noch alle im O.riginal vorhanden. Zu. je 175 K wurden

die beiden Antheile der Brüder von Lindnach, nämlich
des Johannes v. L. und der Erben seines verstorbeneu Bruders

Heinrich, um 50 T derjenige des Nikl. Frieso angekauft,
fo daß der Preis des ganzen Areals mit Allem was darauf

stand, 400 S betrug.
Es leidet wohl keinen Zweifel, daß die Schwestern nicht

lange nach diesem Kaufe von ihrem bisherigen Zufluchtsorte
gegenüber der Predigerkirche in ihr neuerworbenes Eigenthum
übersiedelten. Als sie daher im Jenner 132? von Rudolf
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"von Belp einen Garten um 25 K ankauften'), so konnte

ihn der Verkäufer als „einen Garten an der Judengasse

gegenüber dem Haus der genannten Frauen gelegen"
bezeichnen. Es beweist zugleich dieser neue Kauf, daß es

den Jnfelfchwestern weder an Lust noch an Mitteln fehlte,
ihren Grundbesitz um den ehemaligen Judenkilchhof herum
immer mehr zu erweitern und abzurunden. So kauften sie

im folgenden Jahre 1328 von Vincenz Frieso um 35 K
einen andern Garten, der innerhalb uud außerhalb der
Ringmauer zwischen ihrem Haus und Garten und dem Garten
eines Conrad Goldbach lag 2). Mit diesem Garten wnrde
ihnen aber die jährliche Entrichtung don 10 ß. überbunden,
die sie den Deutschherren von Hitzkirch im Luzernischen zur
Begehung der Seelenmesse eines Burk. Münzer, weiland
Pfarrers in Hundelwang (Hindelbank), bezahlen sollten
und für welche dieser Garten verpfändet war. Erst 100

Jahre später, im I. 1424, wurde dieses Servitut mit
Ausbezahlung der Capitalsumme von 5 K abgelöst, und zwar,
wie der quittirende Leutpriester von Hitzkirch bemerkt, „wand
Schultheiß und Räthe der Stadt Bern, min liben Herren,
ein ordnung und satznng hant gemacht, söliche Gülte in der
statt gelegen, es sy uff hüsern, Hofstetten oder garten abze-

kouffen"s). Doch nicht blos durch Kauf, sondern auch durch
Schenkungen vermehrte sich der Grundbesitz der Congregation.
Eine solche ward ihr im I. 1329 durch Balina, Wittwe des

Nikl. Frieso, zu Theil, die ihr ein Wohnhaus in Unter-
Sulgen vermachte, „oberhalb der Mühle Werner Münzers, mit
anstoßendem Acker, wovon die obere Hälfte an die Landstraße
nach der Mühle des Pet. von Bergen hin grenzte" <). Eine
andere Quelle der Vërmôgensvermehrung war der Erbfall.
Das Recht, die Brüder und Schwestern ihres Ordens zu

') J.-A., Nr. SS.

2) J.-A., Nr. 60.
2) J.M., Nr. 217.

^ J.-A., Nr. 62.
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beerben, hatte den Dominicanern eine Buke Clemens IV
vom I. 1265 verliehen, von der sich eine alte Abschrift
in dem Insel-Archiv erhalten hat Starb ein Mitglied
des Convents, so fiel nicht nur seine beim Eintritt
mitgebrachte Aussteuer, sondern auch was es etwa seither
geerbt haben mochte in das Klostergut. Hatte es Geschwister,
fo wurde zwar bei seiner Aufnahme in's Kloster von den

Eltern gewöhnlich der ausdrückliche Vorbehalt gemacht,
daß es mit der runden Summe, mit der es sich in das

Klostergut einkaufte, ein- für allemal für seine Erbansprüche

ausgewiesen sein solle, es müßte denn unterdessen

ein Erlöschen des Mannsstammes eintreten. Erbtöchter
brachten aber dem Kloster gewöhnlich auch ihr väterliches''

Gut zu.
Von irgend einer Tutel von Seite der Dominicaner-

Mönche ist in allen solchen das Vermögen der Congregation
und dessen Verwaltung betreffenden Verhandlungen durchaus
keine Spur. - Die Aebtissin und ihr Convent handeln dabei

ganz selbstständig mit Hülfe eines weltlichen Beistandes,
des Schirmvogtes (aàvooslus), der die Frauen vor Gericht
vertrat und ohne dessen Genehmigung kein Geldgeschäft
abgeschlossen werden durfte. Diese Schirmvögte wurden
der Congregation gewöhnlich aus den ersten Geschlechtern

und Magistratspersonen der Bürgerschaft gegeben. Zur
Zeit der Aebtissin Bertha von Burgdorf erscheint als ein

solcher Laurencius Münzer in einer auch in anderer

Beziehung merkwürdigen Urkunde des I. 1327 2). Es ist ein

Erblehnbrief, in welchem die Priorin uud die Schwestern
der Sammung zu Brunnadern, gesessen zu Bern, einer

Anzahl von Bürgern,, unter ihnen einem Philipp von Kien und

Joh. von Bubenberg dem ältern, nebst mehreren Ausbürgern
aus oberelsäßischen Städten, wie Sensheim, Gebwiler, Brunstat

u, a. ihre Güter zu Brunnadern in Lehen geben. Diesem

J.-A., Nr. 42.
H J.-A., Nr. 57, SS, 59. S. die Beilage, S. 47.
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Güter bestanden damals theils in Kornland, theils in Reben ;

der letztern sind nicht weniger als 56 Jucharten, und es hat
fast den Anschein, als ob jene Elsaßer damals nach Bern
berufen worden wären, um den Weinbau in der Nähe der

Stadt in Aufnahme zu bringen und zu cultiviren. Jn einem

dem Zinsbuch einverleibten Verzeichniß derselben Güter von
Brunnadern aus dem folgenden Jahrhundert ist von diesen
Aeben keine Rede mehr, sondern Alles ist Ackerland oder

Wiese.
Mit dem I. 1330 waren es nun volle 35 Jahre, daß

das Kloster Marienthal ein Opfer der Mißgunst nnd Zer-
stövungslust einer Partei der Bürgerschaft geworden war,
«nd während dieses langen Zeitraumes hatten die Schwestern
unter ihrer Priorin nach Art und Weise der Frauen zu
Tedlingen. ohne einschließende Klostermauern, ohne Schleier und
«hne Hauskapelle in einer Privatwohnung gelebt; sie besuchten

zu Anhörung der Messe und zum Empfang der Sacramente

bald die Dominicaner-Kirche, bald, wie andere
Pfarrgenossen, die Leutkirche, und der Leutpriester nahm ihnen
die Beichte ab und ertheilte ihnen die Sterbesacramente.
Das Band, welches sie an ihren Orden knüpfte, welchem

sie doch 1294 in aller Form einverleibt worden waren, schien

vollkommen gelöst, und die Absicht, zu welcher Mechthild
von Seedorf ihr Vermögen Gott und der Kirche geschenkt

hatte, vergessen. Ob dieser Zustand durch äußere Hindernisse

entschuldigt wurde, oder ob die Schwestern selbst keinen

besondern Drang empfanden, ihr jetziges freieres Leben wieder

mit der Zurückgezogenheit und Abgeschlossenheit der strengeren

Klosterzucht zu vertauschen, möchte wol schwer zu ermitteln
fein, und nicht minder, ob der Schritt, der endlich in dem

genannten Jahre (1330) zur Herstellung eines Klosters, wie
es Frau Mechthild gewünscht und die Congregation in den

ersten Jahren nach ihrer Stiftung besessen hatte, gethan wurde,
aus eigenem freiem Antrieb oder auf das Trängen des Do-
minicaner-Conventes hin stattfand. Wie dem nun fein mag,
im I. 1331 erfolgte, wie wir bereits gesehen haben, die
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Päbstliche Bewilligung eines Klosterbaues innerhalb der
Ringmauern '), zu dem, wie es in der Supplik der Schwestern

nn Pabft Johann XXU. ausdrücklich gesagt, und von Schultheiß

und Räthen der Stadt in ihrem Schreiben an den

Bischof von Lausanne bestätigt worden war 2), die erforderlichen
Geldmittel vorhanden seien. Dennoch kam dieser Bau in
den nächsten 70 Jahren nicht zu Stande, und daß hievon
die Schuld wol auch in einem Mangel an Bereitwilligkeit
auf Seite der Schwestern selbst liegen mochte, dies scheint

aus einer Urkunde des I. 1336 hervorzugehen, nach welcher
die bis jetzt von den Jnfelfrauen genossene Freiheit und

Unabhängigkeit von ihrem Orden bedeutend modifizirt und
eingeschränkt wurde. Leider ist dies merkwürdige Aktenstück nur
noch in einer nicht eben sorgfältigen Abschrist des Zinsbuches
vorhanden s); es ist aber daraus so viel ersichtlich, daß die

Jnselschwestern durch den damaligen Prior des Dominicaner-
Klosters Joh. v. Reiniken und seinen Convent genöthigt
wurden, schriftlich zn erklären, daß sie von den Gütern zu
Brunnadern und dem übrigen von Mechthild von Seedorf
vergabten Gute, so lange sie nicht nach dem Willen der

Stifterin in einem beschlossenen Kloster lebten, nur die

Nutznießung hätten, das Eigenthumsrecht dagegen dem Orden der
Dominicaner zukomme, welcher die Verpflichtung übernommen,
ein solches Frauenkloster zu gründen; daß sie daher von diesen

Gütern auch nichts veräußern oder versetzen dürften. Zum
Zeichen, daß sie dies Gut von dem Dominicaner-Convent
in Bern gewissermaßen nur zu Lehen hätten, sollten sis von
jeder Neuaufgenommenen, sobald dieselbe Profeß gethan,
eine Abgabe von 5 K an den Convent entrichten. Zugleich
wurde ihre Unterordnung unter den Orden, dem sie incor-
porirt worden waren, dadurch enger geknüpft, daß neue

Aufnahmen in ihre Congregation nur mit Genehmignng des

') J.-A., Nr. 4g und 47.
2) J.-A., Nr. 6S.

Zinsb. sol. I.XXXllI
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Priors und Conveniez der Dominicaner stattfinden sollten^
daß die von ihnen gewählte Priorin von dem letzteren

bestätigt oder auch, ihre Wahl cassirt werden konnte, wie er
denn fowol die Priorin, als die übrigen Amtsschwestern auch

absetzen und einsetzen konnte, wenn die Mehrzahl des Schwe-
stern-Convents damit.einverstanden war; ebenso konnte er
gemeinschaftlich mit der Priorin die Ausstoßung unwürdiger
nnd widerspenstiger Conventsmitglieder erkennen, und diese

fowol, als solche, die in ein ander Kloster traten, verloren
alle Ansprüche auf ihr eingebrachtes Gut. Endlich sollten
die Schwestern es, als eine Pflicht der Dankbarkeit und der

Billigkeit erachten, daß sie ihren Beichtvater aus der Mitte
des Dominicaner-Conventes nehmen.

Dies sind die wesentlichen Artikel des in Form eines

wechselseitigen Uebereinkommens abgefaßten Documents. Erst
hundert Jahre später gelang es den Schwestern, sich aus

dieser Abhängigkeit von dem Berner-Convent loszuwinden,
indem sie sich unter die unmittelbare Aufsicht und
Verwaltung des Provinzials oder dessen Stellvertreters zu stellen,

und mit andern Frauenklöstern bedentende Privilegien
zu erlangen wußten; sie sind in der dem Kloster früher
gehörenden Pergamenthandschrift der Stadtbibliothek
sorgfältig eingetragen. Die Abschaffung jener Abgabe der 5 T
für jede neu aufgenommene Nonne erfolgte erst im Jabr 1449

nach vorausgegangenen langwierigen Streitigkeiten durch einen

Spruch des Provinzials Peter Well.
Auf der andern Seite waren aber die Jnselschwestern

anch froh, ihren Charakter als Klosterfrauen geltend zu machen,

wo es sich um den Genuß der Privilegien ihres Ordens,
handelte. So ließen sie sich im I. 1347 von dem General-
vicar des Bischofs von Lausanne, Franz von Montfaucon,.
das Privilegium ertheilen, auch während eines Interdicts^
wo aller Gottesdienst in den Pfarrkirchen aufhörte, in der
Kirche der Dominicaner Messe zn hören, von einem Geistlichen

ihres Ordens die Krankencommunion und die Sterbe-
sacramente zu empfangen und in der geweihten Erde des
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Dominicanerkirchhofs begraben werden zu können, ein

Privilegium, das ihnen der Vicàr, welcher den Titel eines

Erzbifchofs von Anavarza (in psrtibus, Stadt in Cilizien)
führte, in Anbetracht, daß sie früher einmal Nonnen gewesen

seien Nnd auch jetzt die Absicht hätten, wieder ein Kloster zu
beziehen, sobald es die Umstände erlaubten, zu bewilligen keinen

Anstand nahm'). Nichtsdestoweniger ließen sie oder vielleicht
der Dominicäner-Convent in ihrem Namen, sich diesen
Charakter von Religiösen oder Klosterfrauen noch im September
desselben Jahres von dem in Lauterburg versammelten Pro-
vinzialcapitel ihres Ordens ausdrücklich bestätigen 2).

Mit dem Bau eines Klosters wollte es indessen nicht
vorwärts und erst in den letzten Jahren des laufenden
Jahrhunderts scheinen endlich ernstliche Anstalten gemacht worden

zu sein, wenn auch nicht das Kloster selbst, so doch eine

Klosterkirche, d. h. wol zunächst nur einen an die bisherige
Wohnung der Schwestern anstoßenden Chor herzustellen. Die
Einweihung desselben fällt aber erst in das erste Jahr dös

folgenden Jahrhunderts (1401). Die Umstände, unter welchen

sie erfolgte und das traurige Schicksal, welches nun zum
drittenmal die Schwestern, kurz nachdem sie sich dem Willen
der Stifterin gemäß eingerichtet hatten, betraf, mögen einem

dritten Abschnitte ausbehalten bleiben. — Die einzigen das

Kloster betreffenden Urkunden, die uns aus diesem durch

Kriegsgefahren, wie die Laupenschlacht, die Gugler, den

kyburgischen Streit, sowie durch die fürchterliche Pest der

Jahre 48—50 höchst aufgeregten und zur Entwicklung und

Wahrung friedlicher Institutionen wenig geeigneten
Jahrhundert unserer Vaterstadt noch erhalten jsind, bieten

geringes Interesse dar. Es ist 1) aus dem I. 1354 der

Revers eines gewissen Niklaus Unghend, Burgers von Bern,
der als Anstößer einer dem Kloster gehörenden Matte von

Wittikosen, die Grabmatte genannt, sich bereit erklärt, den

') J.-A., Nr. 77.
2) J.-A., Nr. 78.
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halben Graben, der zwischen feiner Wiese und der Klostermatte

die Grenze bildete, zu der Kosten ausräumen zu
lassen, oder, wie sich das Document naiv genug ausdrückt:

„Menne man denselben graben rumet und uswirffet, das man
das ertlich halber Uffen si (die Klosterfrauen) unh den andern

halbteil uffen mich werffen und legen fol." ') Eine zweite
Urkunde vom I. 1384 ist ein Gabebrief Heinrich's von Wüchse«

und fetner Gattin Adelheid, welche ihre Tochter Anna
als Novizin in die Congregation der Jnselsranen aufnehmen
lassen ; der Vater tritt dafür diesen letzteren sofort 1'/« Schpp.
zu Bantigen und einen Acker nebst Scheuer bei dem Siechenhaus

zu Bern ab, und verspricht ihnen nach seinem und

seiner Gattin Tod einen Rebacker im Altenberg, eine halbe
Jucharte Ackerland am Egelberg so hieß damals die

Anhöhe, die wir jetzt den Obstberg nennen; das Egelmösli ist
noch jetzt ein Zeuge dieses früheren Namens — ferner Güter
zu Ottiswyl und Ostermundigen und endlich sein Wohnhaus
am Stalden in Bern — sofern nämlich er und seine Gattin
diese Besitzungen „by irem Leben ersparen möchten," d. h.
wenn sie nicht etwa gezwungen wären, sie vor ihrem Tode

zu veräußern. Als Zeichen dieses einstigen Rückfalls der

genannten Güter an die Schwestern sollen dieselben schon

jetzt jährlich davon eine Maß Wein wie einen Lehenzins
empfangen. Doch fallen alle diese letzteren Vergabungen
dahin, wenn seine Tochter Anna irgendwie verhindert würde,
Profeß zu leisten Wir sinden aber später das Kloster
wirklich im Besitz wenigstens der versprochenen Schupposen
von Ottiswil; denn eine dritte Urkunde von 1392 lehrt uns,
daß dieselben einem Pet. Berner, Burger zu Bern, zum
Leibgeding verliehsn worden seiend).

Wiewol aber diefer P. Berner das genannte Document
eigens zu dem Zweck ausstellt, um darin zu erklären, daß

1) J.-A., Nr. 85.
2) J.-A., Nr. 130.
2) J.-A., Nr. 153.
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er jene Schuppofen nur als Leibgeding und nicht als Eigenthum

empfangen hübe und dctß sie nach feinem Tode un--

widerruflich wieder aN die Jnselschwestern als die wahren

Eigenthümerinnen zurückfallen sollten, so verkaufte er sie doch

einige Zeit später an einen Vürki Tormann, und nachdem

sie dieser während 9 Jahren in der Meinung ein rechtmäßig
erworbenes Eigenthum zu besitzen, rntte gehabt, müssen ihn die

Klofterfratren mit dem Beistand ihres Schirmvogtes Peter
Hetzel vor dem Stadtgericht durch Vorweisung jenes älteren

Documentes von 1392 aus seinem Irrthum ziehen und ihr
Eigenthumsrecht vindiziren. Jedoch erkennt ihm das Gericht
auf so lange Zeit noch die Nutznießung davon zu, als sie

der damals noch lebende Pet. Berner gehabt bätte, d. h.
bis an dessen Tod. Doch dieser Handel gehört in das I.
1419'). - 4) Tie letzte Urkunde von 1399 beschlZgt den

Ankauf von Gütern zu Mülheim, Kirchhöre Messen welche

die Klosterfrauen von den Schwestern Anna und Rosa
St etil er um 40 T und 1 Schiltfranken erwerben 2).

') J.-A., Nr. 210.
2) J.-A., Nr. 168.

Bettage.
Crblehenbrief der Brunnaderngüter von 1327 «ze Sungicht" (24. Juni).

„W«, die Priori« «nd die SwHern der Sàmunge von Münnadern
gesessen ze Bern, tund k«nd mmgkltchem mit dissem brief nu und hienach^

das wir hend verliehen ze frigem (freiem) und ze bewertem erblen Herrn
Philippen v. Kiene, Herrn Johansen von Bübenberg dem eiteren, ritternr,
R«f Schaller, Joh. Sneiter rrnd Ulrich dkm Hirten, burner ze Bern,
Hennin Brünlin von Balswil, Berchiold Reber »on Brunstat, Heintzi von
Blienswil, Clause Seiler »on Gebwilcr und Hennin BeHein von senhein,

zu iren Handen und zu der anderen Handen die mit men empfangen hemt,

unser lant und ercrich ze Brunnadern, als es inen usgescheidet und usge-
marchet ist, »on nu hin ze Hanne, ze bcsitzene und ze niesene vrilrch und

ruwenklich: und hend inen Wege harzu gegeben uf unser eigen, sechszechen
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